
 

Postadresse: 

Schlögelgasse 9 

8010 Graz 

Tel: +43 1 601 49 – 0 

Fax: +43 1 711 23-889 15 41 

E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at 

www.bvwg.gv.at 

 

Entscheidungsdatum 

23.12.2022 

Geschäftszahl  

G313 2259007-1/6E 

 

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Birgit WALDNER-BEDITS als 

Vorsitzende sowie die fachkundigen Laienrichterinnen Mag. Barbara BAMMER und Mag. 

Robert DRAXLER als Beisitzerinnen über den Vorlageantrag von XXXX , SVNR: XXXX , vom 

XXXX .2022 gegen die Beschwerdevorentscheidung der regionalen Geschäftsstelle  XXXX des 

Arbeitsmarktservice vom XXXX .2022, GZ: XXXX , nach Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung am 06.12.2022 zu Recht erkannt: 

A) Der Beschwerde wird s t a t t g e g e b e n  und die Beschwerdevorentscheidung 

ersatzlos a u f g e h o b e n .   

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

Mit Bescheid der regionalen Geschäftsstelle  XXXX des Arbeitsmarktservice (im Folgenden: 

belangte Behörde) vom XXXX .2022 wurde ausgesprochen, dass der Bezug der 

Notstandshilfe von  XXXX (im Folgenden: Beschwerdeführerin oder kurz BF) in der Zeit vom 

01.03.2022 bis 11.04.2022 gemäß § 10 iVm § 38 AlVG ausgeschlossen ist. 

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen zusammengefasst nach 

Darlegung der gesetzlichen Bestimmungen aus, dass die BF die zugewiesene Beschäftigung 

nicht angenommen habe, zumal sie wegen ihres Bewerbungsverhaltens eine mögliche 

Arbeitsaufnahme vereitelt hätte. Nachsichtsgründe lägen keine vor bzw. hätten nicht 

berücksichtigt werden können. 

Dagegen richtete sich die mit XXXX .2022 datierte eingebrachte Beschwerde der BF und 

wurde damit begründet, dass sie - entgegen der Behauptung der belangten Behörde – zu 

keinem Zeitpunkt des Bewerbungsprozesses ein Verhalten gezeigt habe, welches eine 

Vereitelung hätte vermuten ließe. Sie habe sich stets arbeitswillig gezeigt; sie habe 

wahrheitsgemäß angegeben, dass sie die Voraussetzungen einer vollständigen COVID-19 

Impfung nicht erfülle, zumal bei einer vorangegangen Zeckenimpfung Komplikationen 

aufgetreten wären. Die zugewiesene Arbeitsstelle sei dann aufgrund eines Gespräches mit 

der potentiellen Dienstgeberin nicht in Frage gekommen, da die besagte Firma nur 

vollständig immunisierte Personen einstellen würde, weshalb sich die BF dadurch auch 

diskriminiert gefühlt habe. Die Begründung der potentiellen Dienstgeberin, wonach die BF 

ein Verhalten gezeigt hätte, das die Arbeitsaufnahme vereitelt haben soll, sei für die BF nicht 

nachvollziehbar; vielmehr erwecke es für die BF den Anschein, dass der wahre Grund die 

fehlende Vollimmunisierung gewesen wäre. Schließlich habe die BF lediglich angemerkt, dass 

sie eine selbständige Tätigkeit anstrebe, sofern sich aufgrund ihrer fehlenden 

Vollimmunisierung keine Jobchancen ergeben hätten.  

Die belangte Behörde wies die oben angeführte Beschwerde im Rahmen einer 

Beschwerdevorentscheidung, datiert mit XXXX .2022, gemäß § 14 VwGVG ab und bestätigte 

den angefochtenen Bescheid. Sie begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen 

zusammengefasst damit, dass die BF die Stelle abgelehnt hätte und nicht umgekehrt. 

Außerdem hätte die besagte Firma das Vorbringen, wonach die BF ihre Selbständigkeit 
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angekündigt haben soll, als Zeichen der Ablehnung erkannt sowie sei das Thema „Impfen“ 

ihrer Meinung nach nur deswegen aufgegriffen worden, in der Hoffnung der BF, dass sie für 

die Beschäftigung dadurch erst gar nicht in Frage gekommen wäre. Schließlich sei das 

Verhalten der BF für das Nichtzustandekommen des Dienstverhältnisses kausal gewesen. 

Mit Schreiben vom XXXX .2022, beantragte die BF die Vorlage an das 

Bundesverwaltungsgericht. Der Vorlageantrag wurde samt Beschwerde und maßgeblichen 

Verwaltungsakt von der belangten Behörde am XXXX .2022 dem Bundesverwaltungsgericht 

vorgelegt. 

Am 06.12.2022 fand eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht im 

Beisein der BF und einer Vertreterin der belangten Behörde statt. Ebenso nahm die seitens 

des Bundesverwaltungsgerichts geladene Zeugin  XXXX an der Beschwerdeverhandlung teil. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Die BF steht wieder seit 12.04.2022 im Bezug von Leistungen aus der der Notstandshilfe. 

Ihr letztes vollversichertes Dienstverhältnis war vom 18.12.2015 bis 31.12.2020 bei der 

Firma XXXX .  

1.2. In den zwischen diesen Zeiträumen gelegenen Zeiten war die BF beim AMS arbeitslos 

gemeldet und bezog sie Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. 

1.3. Die BF absolvierte die Lehrabschlussprüfung im Kochen und verfügt über 

Berufserfahrung in Sozialberufen, als Fachsozialbetreuerin bzw. Behindertenbegleitung 

sowie über sieben Jahre Arbeitserfahrung als Arbeitsassistentin. 

1.4. Die BF leidet an einer fortgeschrittenen Osteochondrose L5-S1 und an BS Prolaps L5-S1 

(Bandscheiben-Vorfall). Mit ärztlichem Befund vom XXXX .2021 wurde ihr abgeraten, 

schwere Hebetätigkeiten ebenso wie berufsbedingtes langes Stehen zu vermeiden. Zudem 

wurde bei ihr eine Vergrößerung der Schilddrüse (Struma diffusa et nodosa) sowie eine 

Fructosemalabsorptionssyndrom und eine Lactoseintoleranz mit ärztlichem Befund von 2019 

diagnostiziert. Eine darauf basierende Arbeitsunfähigkeit wurde weder vorgebracht noch hat 

sich eine solche sonst ergeben. Sonst ist die BF gesund. 

1.5. Die BF sucht mit Unterstützung der belangten Behörde eine Beschäftigung als 

Arbeitsassistentin bzw. Fachsozialbetreuerin für Behindertenbegleitung.  
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Mit Schreiben vom 08.02.2022 der belangten Behörde wurde der BF eine Beschäftigung als 

Sozialbetreuerin für Behindertenarbeit mit kollektivvertraglicher Entlohnung mit sofort 

möglichem Arbeitsbeginn zugewiesen.  

Gesucht wurde eine Mitarbeiterin für den Bereich Arbeit für eine Vollzeitbeschäftigung bzw. 

mindestens 20 Wochenstunden als Krankenstandsvertretung mit einem 

Mindestbruttogehalt von € 2.278,30 mit möglicher Überbezahlung, abhängig von 

Vordienstzeiten. Gefordert wurde eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich 

Pflegehelfer/Pflegeassistenz bzw. Fachsozialbetreuung BB/BA und Kenntnisse über 

rechtliche Rahmenbedingungen, Wissen und/oder Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderungen, Erkrankungen und Benachteiligungen sowie die Bereitschaft, fehlende 

Qualifikationen zu erwerben. Zudem wurde ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Flexibilität und 

Kreativität sowie die ausgeprägte Fähigkeit vernetzt zu denken und lösungsorientiert zu 

arbeiten, gefordert. Schließlich war der Führerschein der Klasse B erforderlich. 

Die BF wurde von der belangten Behörde darauf hingewiesen, dass eine Nichtbewerbung die 

Streichung der Notstandshilfe für sechs Wochen zur Folge haben kann. 

1.5. Die BF hat sich für die zugewiesene Beschäftigung beworben.  

1.6. Die Vollimmunisierung der COVID-19 Impfung war keine Voraussetzung im 

Vermittlungsvorschlag des AMS vom XXXX .2022. 

1.7. Die BF ist nicht gegen COVID-19 geimpft. 

1.8. Laut Rückmeldung des Dienstgebers war zum besagten Bewerbungszeit die 

Vollimmunisierung der COVID-19 Impfung eine Mindestvoraussetzung. 

1.9. Die verfahrensgegenständliche Beschäftigung als Sozialbetreuerin für Behindertenarbeit 

bei der besagten Firma stellt eine unzumutbare Beschäftigung im Sinne des § 9 AlVG dar. 

Hinsichtlich der unzumutbaren Beschäftigung wird auf die Ausführungen in der rechtlichen 

Beurteilung verwiesen. 

2. Beweiswürdigung: 

Die oben getroffenen Feststellungen resultieren aus dem unzweifelhaften und 

unbestrittenen Akteninhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde und 

des vorliegenden Gerichtsaktes des Bundesverwaltungsgerichtes durch die Einholung 



- 5 - 

aktueller Auszüge aus dem AJ-Web sowie aus den Angaben der BF und der Zeugin in der 

Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

Die Feststellungen zur möglichen Arbeitsaufnahme als Sozialbetreuerin für 

Behindertenarbeit ergibt sich aus dem Akteninhalt (Vermittlungsvorschlag vom XXXX .2022, 

sowie der Angabe in der Niederschrift und in der Beschwerdeverhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht).  

Die Feststellung für die Bewerbung der BF resultiert aus dem Akteninhalt sowie aus der 

Sachverhaltsdarstellung der besagten Firma in der Beschwerdeverhandlung.  

Dass die potentielle Dienstgeberin nicht von der Erfüllung der Voraussetzung 

(Vollimmunisierung der COVID-19 Impfung) abzusehen bereit war, dass also diese 

Voraussetzung von Bewerbern zwingend zu erfüllen war, räumte auch die Zeugin als 

Vertreterin der besagten Firma in der Beschwerdeverhandlung ein. 

Dass die BF zur Zeit der Zuweisung der Beschäftigung nicht gegen COVID-19 geimpft und 

auch nicht bereit war, sich impfen zu lassen, gab diese im Zuge des Verfahrens glaubhaft an. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu Spruchteil A)  

3.1. Zu Spruchteil A):  

Gegenständlich ist strittig, ob die belangte Behörde den Bezug der Notstandshilfe zu Recht 

für die Zeit vom 11.03.2022 bis 11.04.2022 gemäß § 10 iVm § 38 AlVG ausgeschlossen hat.  

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat gemäß § 7 Abs. 1 AlVG, wer 

1. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, 

2. die Anwartschaft erfüllt und 

3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. 

Der Arbeitsvermittlung steht gemäß Abs. 2 leg. cit. zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und 

darf (Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos (§ 12) ist. 

Arbeitswillig ist gemäß § 9 Abs. 1 AlVG, wer bereit ist, eine durch die regionale Geschäftsstelle oder einen vom 

Arbeitsmarktservice beauftragten, die Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vorschriften der §§ 2 bis 7 des 

Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG), BGBl. Nr. 31/1969, durchführenden Dienstleister vermittelte 

zumutbare Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis als Dienstnehmer im Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG 

anzunehmen, sich zum Zwecke beruflicher Ausbildung nach- oder umschulen zu lassen, an einer Maßnahme 

zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen, von einer sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit 
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Gebrauch zu machen und von sich aus alle gebotenen Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung zu 

unternehmen, soweit dies entsprechend den persönlichen Fähigkeiten zumutbar ist. 

Eine Beschäftigung ist gemäß § 9 Abs. 2 AlVG zumutbar, wenn sie den körperlichen Fähigkeiten der 

arbeitslosen Person angemessen ist, ihre Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet, angemessen entlohnt ist, 

in einem nicht von Streik oder Aussperrung betroffenen Betrieb erfolgen soll, in angemessener Zeit erreichbar 

ist oder eine entsprechende Unterkunft am Arbeitsort zur Verfügung steht sowie gesetzliche 

Betreuungsverpflichtungen eingehalten werden können. Als angemessene Entlohnung gilt grundsätzlich eine 

zumindest den jeweils anzuwendenden Normen der kollektiven Rechtsgestaltung entsprechende Entlohnung. 

Die zumutbare tägliche Wegzeit für Hin- und Rückweg beträgt jedenfalls eineinhalb Stunden und bei einer 

Vollzeitbeschäftigung jedenfalls zwei Stunden. Wesentlich darüber liegende Wegzeiten sind nur unter 

besonderen Umständen, insbesondere wenn am Wohnort lebende Personen üblicher Weise eine längere 

Wegzeit zum Arbeitsplatz zurückzulegen haben oder besonders günstige Arbeitsbedingungen geboten werden, 

zumutbar. 

Soweit in diesem Abschnitt nichts Anderes bestimmt ist, sind gemäß § 38 AlVG auf die Notstandshilfe die 

Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß anzuwenden. 

Unstrittig ist, dass die BF eine Beschäftigung als Sozialbetreuerin für Behindertenarbeit bei 

der  XXXX zugewiesen wurde. 

Strittig ist jedoch, ob die BF durch ihr Verhalten – welches das Nichtzustandekommen des 

Beschäftigungsverhältnisses zur Folge hatte - die zugewiesene Beschäftigung vereitelt hat 

bzw. ob die zugewiesene Beschäftigung zumutbar im Sinne des § 9 AlVG ist. 

Wenn eine arbeitslose Persons sich weigert, eine ihr von der regionalen Geschäftsstelle oder einen vom 

Arbeitsmarktservice beauftragten, die Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vorschriften der §§ 2 bis 7 AMFG 

durchführenden Dienstleister zugewiesene zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder die Annahme einer 

solchen Beschäftigung vereitelt so verliert sie gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AlVG für die Dauer der Weigerung, 

mindestens jedoch für die Dauer der auf die Pflichtverletzung gemäß Z 1 bis 4 folgenden sechs Wochen, den 

Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Mindestdauer des Anspruchsverlustes erhöht sich mit jeder weiteren 

Pflichtverletzung gemäß Z 1 bis 4 um weitere zwei Wochen auf acht Wochen. Die Erhöhung der Mindestdauer 

des Anspruchsverlustes gilt jeweils bis zum Erwerb einer neuen Anwartschaft. Die Zeiten des 

Anspruchsverlustes verlängern sich um die in ihnen liegenden Zeiträume, während derer Krankengeld bezogen 

wurde. 

Der Verlust des Anspruches gemäß Abs. 1 ist gemäß Abs. 3 leg. cit. in berücksichtigungswürdigen Fällen wie zB 

bei Aufnahme einer anderen Beschäftigung nach Anhörung des Regionalbeirates ganz oder teilweise 

nachzusehen. 

 
 

Die Bestimmungen der §§ 9 und 10 AlVG sind Ausdruck des dem gesamten 

Arbeitslosenversicherungsrecht zu Grunde liegenden Gesetzeszweckes, den arbeitslos 
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gewordenen Versicherten, der trotz Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit nach Beendigung 

seines Beschäftigungsverhältnisses keinerlei Beschäftigung gefunden hat, möglichst wieder 

durch Vermittlung in eine ihm zumutbare Beschäftigung einzugliedern und ihn so in die Lage 

zu versetzen, seinen Lebensunterhalt ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel zu bestreiten. 

Wer eine Leistung der Versichertengemeinschaft der Arbeitslosenversicherung in Anspruch 

nimmt, muss sich daher darauf einstellen, eine ihm angebotene zumutbare Beschäftigung 

anzunehmen, d.h. bezogen auf eben diesen Arbeitsplatz arbeitswillig zu sein (vgl. in diesem 

Sinn schon das Erkenntnis vom 16. Oktober 1990, Zl. 89/08/0141, VwSlg 13286 A/1990). 

Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 Z 1 AlVG wird nur verwirklicht, wenn es sich bei der in Frage 

kommenden Beschäftigung um eine zumutbare und damit für die Zuweisung geeignete 

Beschäftigung handelt (vgl. dazu VwGH 22.02.2012, 2009/08/0077; 02.05.2012, 

2010/08/0013, 2012/08/0077; 02.05.2012, 2010/08/0054; 15.05.2013, 2010/08/0257; 

22.07.2013, 2012/08/0058). 

Grundvoraussetzung für die Zuweisungstauglichkeit einer Beschäftigung an einen 

Arbeitslosen ist, dass dessen Kenntnisse und Fähigkeiten jenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

entsprechen, die an der zugewiesenen Arbeitsstelle verlangt werden. Wenn die arbeitslose 

Person dem vom Dienstgeber bekannt gegebenen Anforderungsprofil nicht entspricht, ist 

daher eine Zuweisung unzulässig (vgl. VwGH 30.09.1997, 97/08/0414; 04.09.2013, 

2012/08/0076; mHa Krapf/Keul, AlVG, Praxiskommentar, Rz 209 zu § 9 AlVG; VwGH 

04.09.2013, 2011/08/0092). 

Der Arbeitslose ist verpflichtet, allfällige Zweifel über seine Eignung abzuklären (VwGH 

22.02.2012, 2009/08/0112; 04.09.2013, 2011/08/0092) bzw. im Zuge der Kontaktaufnahme 

mit einem potentiellen Arbeitgeber bzw. dessen Vertreter in einer geeigneten (d.h. nicht 

unqualifizierten und im Ergebnis als Vereitelungshandlung anzusehenden) Weise jene 

Informationen zu erfragen, die zur Beurteilung von persönlicher Eignung und Zumutbarkeit 

unerlässlich sind (VwGH 15.05.2013, 2010/08/0257; 24.07.2013, 2011/08/0209). Nur wenn 

ein Arbeitsloser die Zumutbarkeit einer zugewiesenen Arbeitsstelle gegenüber dem AMS 

ganz konkret bestreitet (oder die Zumutbarkeit aus anderen Gründen nicht ohne nähere 

Ermittlungen angenommen werden kann), hat sich das AMS mit dieser Frage in der 

Begründung seines Bescheides auseinanderzusetzen. Das AMS hat dann erforderlichenfalls 

darzutun, welche Anforderungen mit der zugewiesenen Beschäftigung verbunden sind und 

ob der Arbeitslose nach seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten diesen Anforderungen 

genügt (VwGH 04.07.2007, 2006/08/0097, 11.07.2012, 2012/08/0070; 15.05.2013, 

2010/08/0257; 25.06.2013, 2012/07/0215). 
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Im vorliegenden Fall wurde der BF ein Stellenangebot als Arbeitsassistentin bzw. 

Fachsozialbetreuerin für Behindertenbegleitung zugewiesen, auf das sich die BF beworben 

hat. Im konkreten Fall war die BF zuerst auch nicht verpflichtet, allfällige Zweifel über ihre 

Eignung mit dem potentiellen Dienstgeber abzuklären, da eine vollständig abgeschlossene 

COVID-19 Impfung im Vermittlungsvorschlag als keine Voraussetzung für die Mitarbeit bei 

der besagten Firma genannt wurde. Das Verständnis der BF als zwingende 

Einstellungsvoraussetzung wurde von der potentiellen Dienstgeberin im Zuge des 

telefonischen Gesprächs bekräftigt. 

Der vollständigkeitshalber ist – wenn auch nicht für das Bundesverwaltungsgericht 

maßgeblich - Folgendes festzuhalten: 

In Österreich wurde mit 05.02.2022 eine allgemeine COVID-19-Impfpflicht eingeführt 

(COVID-19-Impfpflichtgesetz – COVID-19-IG, BGBl. I Nr. 4/2022 idF BGBl. I Nr. 22/2022). Die 

Impflicht wurde näher ausgestaltet durch die COVID-19-Impfpflichtverordnung – COVID-19-

IV, BGBl. II Nr. 52/2022. Die allgemeine COVID-19-Impfpflicht galt grds. für alle Personen ab 

dem 18. Lebensjahr, die in Österreich ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben. Ausnahmen 

von der Impfpflicht waren vorgesehen. Mit der am 12.03.2022 in Kraft getretenen 

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

betreffend die vorübergehende Nichtanwendung des COVID-19-Impfpflichtgesetzes und der 

COVID-19-Impfpflichtverordnung, BGBl. II Nr. 103/2022 idF BGBl. II Nr. 198/2022, wurde die 

Impflicht zunächst bis inklusive 31.05.2022 ausgesetzt. Eine weitere Aussetzung für drei 

Monate ab 01.06.2022 wurde beschlossen. Mit BGBl. I Nr. 131/2022, kundgemacht am 

28.07.2022, wurden das COVID-19-Impfpflichtgesetz, die COVID-19-Impflichtverordnung 

sowie die Verordnung über die vorübergehende Nichtanwendung des Gesetzes samt 

dazugehöriger Verordnung (ersatzlos) aufgehoben. 

Das bedeutet, zur Zeit der Zuweisung der Beschäftigung bei der besagten Firma am XXXX 

.2022 und der Erlassung des Bescheides am XXXX .2022 galt grundsätzlich eine allgemeine 

COVID-19-Impfpflicht.  

Für den Ort der beruflichen Tätigkeit galt gemäß § 9 Abs. 1 der 3. COVID-19-

Maßnahmenverordnung – 3. COVID-19-MV in der im November 2021 geltenden Fassung, 

dass Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber Arbeitsorte, an denen physische Kontakte zu 

anderen Personen nicht ausgeschlossen werden können, nur betreten dürfen, wenn sie über 

einen 3G-Nachweis verfügen. Nicht als Kontakte im Sinne des ersten Satzes galten höchstens 
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zwei physische Kontakte pro Tag, die im Freien stattfinden und jeweils nicht länger als 15 

Minuten dauern. 

Der Gesetz- und Verordnungsgeber haben im verfahrensgegenständlichen Zeitraum 

(November 2021) keine Regelung vorgesehen, aus der eine Verpflichtung von Arbeitslosen 

abzuleiten wäre, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um im Falle der Zuweisung einer 

Beschäftigung mit dem Erfordernis einer COVID-19 Impfung eine Sanktionierung nach § 10 

AlVG zu vermeiden. Für Arbeitnehmer war selbst in dem kurzen Zeitraum, in dem die 

allgemeine COVID-19-Impfpflicht in Kraft war, lediglich ein 3G-Nachweis für das Betreten 

von Orten der beruflichen Tätigkeit erforderlich.  

Die seitens des Bundesverwaltungsgericht geladene Zeugin, die als Vertreterin der besagten 

Firma fungierte, gab in der Beschwerdeverhandlung hinsichtlich des Erfordernisses der 

COVID-19 Impfung Folgendes an: 

„Ich habe Frau  XXXX erklärt, dass wir auf dieses Jobangebot mit Bewerbungsfrist 28.02.2022 keine 

Mitarbeiter ohne COVID-19 Vollimmunisierung aufnehmen.“ 

Die BF ist nach wie vor nicht gegen COVID-19 geimpft, wodurch sie das Anforderungsprofil 

der potentiellen Dienstgeberin nicht erfüllt hat. 

Vor dem Hintergrund der generellen Impfpflicht, welche jedoch letztlich nie vollzogen, dann 

ausgesetzt und schließlich aufgehoben wurde, ist anzumerken, dass die potentielle 

Dienstgeberin im Anforderungsprofil für Bewerber (Stand: 06.12.2022) keine 

Vollimmunisierung mehr verlangt wird.  

Eine allfällige Ableitung aus sonstigen Regelungen im AlVG führt nach Dafürhalten des BVwG 

ebenfalls nicht zu dem Ergebnis, dass ein Arbeitsloser für die Erlangung einer Arbeitsstelle, 

einen Eingriff am Körper, nämlich eine Impfung durchführen lassen müsste, um eine 

Sanktionierung nach § 10 AlVG hintanzuhalten.  

Zwar leitet der OGH – in Ermangelung genereller allgemeiner Normen im österreichischen 

Sozialversicherungsrecht über die Mitwirkungs- und Duldungspflicht des Versicherten im 

Bereich der medizinischen Versorgung – aus einer Vielzahl von Einzelregelungen, auch für 

das Sozialversicherungsrecht eine solche Verpflichtung des Versicherten ab (s. etwa OGH 

27.02.1990, 10ObS40/90). Er verweist dabei jedoch auch auf verschiedene Vorschriften der 

Sozialversicherungsgesetze (zB im ASVG), die explizit Mitwirkungs- und Duldungspflichten 

des Leistungsempfängers normieren. Dass damit vergleichbare Regelungen im Bereich des 

AlVG in Geltung stehen, welches etwa bei Vorliegen einer eingeschränkten Arbeitsfähigkeit 
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des Arbeitslosen derzeit auch keine Verpflichtung vorsieht, das verbleibende medizinische 

Leistungskalkül durch Vornahme zumutbarer Heilbehandlungen zu verbessern, um damit die 

bestehende Arbeitslosigkeit rasch(er) beenden zu können, kann das BVwG nicht finden. 

Da die BF das vom Dienstgeber bekanntgegebene (körperliche) Anforderungsprofil für die 

Stelle offenkundig nicht erfüllte, erwies sich die Zuweisung der Beschäftigung an sie als 

unzulässig. 

Der Beschwerde war daher spruchgemäß stattzugeben und der Bescheid ersatzlos zu 

beheben. 

Zu Spruchteil B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG im vorliegenden Fall nicht zulässig weil die 

Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage, der grundsätzliche Bedeutung 

zukommt, abhängt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 

weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht aus 

uneinheitlich zu beurteilen und es liegen auch keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.  


